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Erwägungen

E. 1
Auf den Eventualantrag der Ausgleichskasse (vgl. Sachverhalt lit. C) ist integral nicht
einzutreten. Dem Begehren auf Feststellung, dass die Beschwerdegegnerin eine
Betriebsstätte der Rasier Operations B.V. sei, fehlt es im vorliegenden Verfahren an einem
hinreichenden Feststellungsinteresse (vgl. E. 7.3 hinten). Der Antrag auf Feststellung, dass
die Beschwerdegegnerin in ihrer Eigenschaft als Betriebsstätte als Zustelldomizil der Rasier
Operations B.V. in der Schweiz gelte, ist neu und weitet den Streitgegenstand
unzulässigerweise aus ( Art. 99 Abs. 2 BGG ).

E. 2
Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann eine Rechtsverletzung
nach Art. 95 f. BGG gerügt werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes
wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ). Dennoch prüft es - offensichtliche Fehler vorbehalten -
nur die in seinem Verfahren gerügten Rechtsmängel (Art. 42 Abs. 1 f. BGG; BGE 135 II
384 E. 2.2.1 S. 389). Es legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz
festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ). Es kann ihre Sachverhaltsfeststellung von Amtes
wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer
Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels
für den Verfahrensausgang entscheidend sein kann ( Art. 97 Abs. 1, Art. 105 Abs. 2 BGG ).

E. 3.1
Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen vor Bundesgericht nur soweit vorgebracht
werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt ( Art. 99 Abs. 1 BGG ), was
in der Beschwerde näher darzulegen ist ( BGE 133 III 393 E. 3 S. 395; Urteil 9C_221/2016
vom 21. Juni 2016 E. 1.1). Echte Noven, d.h. Tatsachen und Beweismittel, die erst nach
dem vorinstanzlichen Entscheid entstanden sind, sind vor Bundesgericht unzulässig ( BGE
143 V 19 E. 1.2 S. 22 f. mit Hinweisen; Urteil 9C_274/2020 vom 5. November 2020 E.
2.2).

E. 3.2
Die Ausgleichskasse legt im bundesgerichtlichen Verfahren ein Schreiben der
Gewerbepolizei des Kantons Genf vom 9. Oktober 2020 mit einer Fahrerliste ins Recht.
Dabei handelt es sich um ein echtes Novum, das von vornherein ausser Acht zu bleiben hat.

E. 4.1



Die Vorinstanz erwog, der von der Ausgleichskasse im Dispositiv des Einspracheentscheids
vom 3. März 2020 gemachten Feststellung, wonach die Beschwerdegegnerin eine
Betriebsstätte der Rasier Operations B.V. sei, komme keine selbstständige Bedeutung zu, da
diese in der Leistungsforderung (die Beschwerdegegnerin als Adressatin einer
Leistungsverfügung) vollumfänglich aufgehe. Das kantonale Gericht verneinte die
Qualifikation der Beschwerdegegnerin als Betriebsstätte der Rasier Operations B.V. und
kam zum Schluss, damit entfalle ohne Weiteres das Fundament der Forderung der
Ausgleichskasse gegenüber der Beschwerdegegnerin. Die Vorinstanz wies auf die generelle
Pflicht des Arbeitgebers zur Entrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen hin. Sie
erkannte einerseits, dass die Beschwerdegegnerin keine Beitragspflicht treffe, da sie nicht
Arbeitgeberin sei und anderseits, dass die Beschwerdegegnerin als eigenständige
Gesellschaft mit beschränkter Haftung nicht für die allenfalls von der Rasier Operations
B.V. geschuldeten Sozialversicherungsbeiträge haften würde, selbst wenn sie eine
Betriebsstätte der Rasier Operations B.V. wäre.

E. 4.2
Die Ausgleichskasse rügt, die Beschwerdegegnerin sei als Betriebsstätte der Rasier
Operations B.V. zu qualifizieren. Weiter erblickt die Ausgleichskasse in der
Schlussfolgerung der Vorinstanz, wonach die Beschwerdegegnerin, selbst als Betriebsstätte
von Rasier Operations B.V., keine Beitragspflicht treffe, einen Verstoss gegen eine korrekte
Auslegung von Art. 12 Abs. 2 AHVG . Ausserdem bringt sie vor, die Feststellung
betreffend das Vorliegen einer Betriebsstätte sei bestimmend für den Umfang der
Beitragspflicht von Rasier Operations B.V., weshalb ihr eigenständige Bedeutung
zukomme.

E. 5
Vorab ist darauf hinzuweisen, dass im vorliegenden Verfahren das Angebot UberPop im
Fokus steht. Dabei handelt es sich um einen - hier nicht weiter zu qualifizierenden (vgl. E.
7.3 hinten) - "kostendeckenden Mitnahmeservice", dessen Dienst in der Schweiz
inzwischen eingestellt ist (vgl. THOMAS GÄCHTER/MICHAEL E. MEIER, Zur
sozialversicherungsrechtlichen Qualifikation von Uber-Fahrern, in: Jusletter vom 3.
September 2018, Rz. 8 S. 4 und Rz. 14 S. 6). Die "Abwicklung" der Fahrten, auf die an
dieser Stelle ebenfalls nicht näher einzugehen ist (vgl. E. 7.3 hinten), läuft via die Rasier
Operations B.V., die wie die Beschwerdegegnerin ein Tochterunternehmen der Uber
International Holding B.V. mit Sitz in den Niederlanden ist. Die Ausgleichskasse fasst nun
die Uber Switzerland GmbH in Bezug auf die UberPop-Fahrer als abrechnungspflichtige
Betriebsstätte einer im Ausland domizilierten Unternehmung (hier: Rasier Operations B.V.)
ins Recht.

E. 6.1
Im Beitragssystem der AHV (und der mit ihr verbundenen Versicherungszweige) ist die
versicherte erwerbstätige Person grundsätzlich beitragspflichtig für den Arbeitnehmeranteil
( Art. 3 Abs. 1 und Art. 5 Abs. 1 AHVG ). Der Arbeitgeber hat die Beiträge vom
Einkommen aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit bei jeder Lohnzahlung in Abzug zu
bringen und zusammen mit dem Arbeitgeberbeitrag periodisch zu entrichten ( Art. 14 Abs.
1 AHVG ). Es gilt das Prinzip der Beitragserhebung an der Quelle ( BGE 139 V 50 E. 4.2.1
S. 54; 114 V 65 E. 4c S. 71 f. mit Hinweis auf BBl 1946 II 525; FÉLIX
FREY/HANS-JAKOB MOSIMANN/SUSANNE BOLLINGER, AHVG/IVG Kommentar,



2018, N. 2 zu Art. 12 AHVG ; UELI KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, 3.
Aufl. 2012, N. 1 zu Art. 14 AHVG ). In diesem Sinne ist zur Entrichtung der paritätischen
Beiträge von vornherein einzig der Arbeitgeber (sowohl für seinen Anteil wie auch für
denjenigen des Arbeitnehmers) verpflichtet, weshalb grundsätzlich nur er von der
Ausgleichskasse belangt werden kann ( BGE 139 V 50 E. 4.2.1 S. 54; PETER FORSTER,
AHV-Beitragsrecht, 2007, Rz. 18 S. 60). Keine Abweichung von dieser arbeitgeberseitigen
Verpflichtung gilt, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine Nettolohnvereinbarung
getroffen haben, in welchem Falle der Arbeitgeber sämtliche Beiträge zu seinen Lasten
übernimmt. Eine Abweichung besteht lediglich darin, dass der Arbeitnehmer nicht zu
dulden hat, dass ihm die Hälfte der geschuldeten Beiträge vom Lohn abgezogen wird ( BGE
139 V 50 E. 4.2.2 S. 54).

E. 6.2.1
Art. 12 Abs. 2 AHVG legt fest, dass alle Arbeitgeber beitragspflichtig sind, die in der
Schweiz eine Betriebsstätte haben oder in ihrem Haushalt obligatorisch versicherte
Personen beschäftigen.

E. 6.2.2
Ausgangspunkt der Gesetzesauslegung ist der Wortlaut einer Bestimmung
(grammatikalisches Element). Ist er klar, d.h. eindeutig und unmissverständlich, darf vom
Wortlaut nur abgewichen werden, wenn ein triftiger Grund für die Annahme besteht, der
Wortlaut ziele am "wahren Sinn" der Regelung vorbei. Anlass für eine solche Annahme
können Entstehungsgeschichte der Bestimmung (historisch), ihr Zweck (teleologisch) oder
der Zusammenhang mit anderen Vorschriften (systematisch) geben, so namentlich, wenn
die grammatikalische Auslegung zu einem Ergebnis führt, das der Gesetzgeber nicht
gewollt haben kann ( BGE 145 V 289 E. 4.1 S. 295 f.; 144 V 327 E. 3 S. 331; 142 V 402 E.
4.1 S. 404 f.; je mit Hinweisen; Urteil 9C_659/2018 vom 9. April 2019 E. 4.2.1, in: SVR
2019 BVG Nr. 40 S. 158).

E. 6.2.3
Der Wortlaut des hier relevanten Art. 12 Abs. 2 AHVG ist klar ("Beitragspflichtig sind alle
Arbeitgeber..."). Triftige Gründe (E. 6.2.2), um davon abzuweichen, sind keine
auszumachen. Insbesondere lässt sich den Materialien nichts Gegenteiliges entnehmen:
Gemäss Botschaft des Bundesrates vom 24. Mai 1946 zum Entwurf eines Bundesgesetzes
über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (BBl 1946 II 525) bestimmt Art. 12
AHVG , wer zur Bezahlung der Arbeitgeberbeiträge verpflichtet ist. Es sind dies die
natürlichen und juristischen Personen, welche beitragspflichtige Versicherte beschäftigen
und entlöhnen, sofern sich ihr Betrieb oder ihr Zweigbetrieb auf schweizerischem
Territorium befindet. Voraussetzung für die Beitragspflicht eines Arbeitgebers ist, dass das
von ihm einem Versicherten bezahlte Entgelt gemäss Art. 5 Abs. 2 AHVG als Einkommen
aus unselbstständiger Tätigkeit gilt. Die Befreiung von der Pflicht zur Entrichtung von
Arbeitgeberbeiträgen wird ausdrücklich vorbehalten für Personen, die aus völkerrechtlichen
Gründen der Beitragspflicht nicht unterstellt werden können oder aufgrund
zwischenstaatlicher Vereinbarungen von der Beitragspflicht auszunehmen sind. Die
Angestellten solcher Arbeitgeber haben grundsätzlich den Arbeitgeberbeitrag selbst zu
bezahlen (vgl. Art. 6 AHVG ). Diesen Vorschlag des Bundesrates verabschiedete das
Parlament diskussionslos. Gerade im Nationalrat betonte der damalige Berichterstatter, Art.
12 definiere "nur", wer beitragspflichtiger Arbeitgeber sei, was unter anderem eine



Betriebsstätte in der Schweiz voraussetze (Nationalrat, Stenographisches Bulletin der
Bundesversammlung vom 23. August 1946 S. 540). Auch die Ausgleichskasse selber
verweist auf die Botschaft (BBl 1946 II 385) und bringt vor, daraus erhelle, dass auch
ausländische Arbeitgeber mit einer Betriebsstätte in der Schweiz der Beitragspflicht
unterliegen sollten. Die Ausgleichskasse hält fest: "Es ging demnach schon damals darum,
die Abrechnung und Geltendmachung von Lohnbeiträgen auch bei einem im Ausland
ansässigen Arbeitgeber zu ermöglichen (...) ".

E. 6.3
Zusammengefasst steht fest, dass Art. 12 Abs. 2 AHVG nicht mehrere in Frage kommende
Schuldner schafft, sondern für die Beitragspflicht ausschliesslich beim Arbeitgeber
anknüpft.

E. 7.1
Die Ausgleichskasse macht nicht geltend, die Beschwerdegegnerin sei Arbeitgeberin der
UberPop-Fahrer. Somit ist die entsprechende (explizite) Feststellung der Vorinstanz - die
Beschwerdegegnerin sei nicht Arbeitgeberin der UberPop-Fahrer - für das Bundesgericht
verbindlich (E. 2) und die Uber Switzerland GmbH kann unabhängig davon, ob sie
tatsächlich eine Betriebsstätte der Rasier Operations B.V. ist oder nicht, für die
UberPop-Fahrer beitragsrechtlich nicht belangt werden (vgl. E. 6.3 vorne).

E. 7.2.1
Für die Auffassung der Ausgleichskasse, wonach eine Betriebsstätte, die - wie im
vorliegenden Fall die Beschwerdegegnerin - eine eigene Rechtspersönlichkeit besitze, dem
ausländischen Arbeitgeber gleichzusetzen sei, weil dadurch eine Vollstreckung über den
ordentlichen Betreibungsweg (und nicht über den Ausländerarrest; vgl. EVGE 1960 S. 304
E. 2 mit Hinweis auf Art. 52 und Art. 271 Abs. 1 Ziff. 4 SchKG ) ermöglicht werde, bleibt
nach dem in Erwägung 6 Dargelegten kein Raum. Der Anknüpfung an die
Vollstreckungsart kommt in der AHV betreffend die Beitragspflicht nicht ansatzweise
Bedeutung zu. Ein solcher Systemwechsel würde, falls gewollt, dem Gesetzgeber obliegen.

E. 7.2.2
Soweit sich die Ausgleichskasse auf den Standpunkt stellt, auch in der juristischen Literatur
herrsche die Meinung vor, die Betriebsstätte sei dem ausländischen Arbeitgeber
gleichzusetzen, so kann darauf nicht abgestützt werden: Der Schluss von STEPHANIE
PURTSCHERT HESS (Die Bedeutung der Betriebsstätte im Sozialversicherungsrecht, in:
SZS 2013 S. 551), wonach eine schweizerische Betriebsstätte eines ausländischen
Arbeitgebers einem Schweizer Arbeitgeber gleichgestellt sei (a.a.O., S. 552), ist nicht
weiter begründet. Darüber hinaus fehlt es an einer Differenzierung: Ihre Aussage ist
insoweit nicht in Frage zu stellen, als es um die (eigenen) Arbeitnehmer einer Betriebsstätte
geht, was hier nicht zur Diskussion steht (vgl. E. 7.1 vorne). Im Übrigen hält auch
PURTSCHERT HESS ausdrücklich fest (a.a.O., S. 558), dass sich durch den Bestand einer
Betriebsstätte nichts an der Beitragspflicht ändere und die Beiträge durch den Arbeitgeber
abzurechnen seien. Ebenso wenig untermauert HANSPETER KÄSER (Unterstellung und
Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2. Aufl. 1996, Rz. 12.12 S. 248) seine
Ausführungen, dass entweder die in der Schweiz gelegene Betriebsstätte oder, falls eine
solche fehle, der Arbeitnehmer selber Beitragssubjekt (im Sinne von Art. 6 AHVG ) sei,
näher. Dass eine Betriebsstätte für ihre (eigenen) Arbeitnehmer Beitragssubjekt ist, wird
hier, wie bereits gesagt, nicht in Abrede gestellt. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit Art.



12 Abs. 2 AHVG fehlt auch in der Publikation von KURT PÄRLI (Gutachten "Arbeits- und
sozialversicherungsrechtliche Fragen bei Uber Taxifahrer/innen", Bern und Basel, 10. Juli
2016, Rz. 86 ff. S. 25 f.). Er hält fest, die Beschwerdegegnerin sei eine Betriebsstätte und
nimmt ohne weitere Begründung an, dass diese als beitragspflichtige Arbeitgeberin gelte.
Zudem scheint er die Uber-Fahrer als Arbeitnehmer der Betriebsstätte zu qualifizieren, was
in Bezug auf die hier im Vordergrund stehenden UberPop-Fahrer nicht zutrifft (vgl. E. 7.1
vorne).

E. 7.2.3
Das von der Ausgleichskasse angerufene Urteil 9C_250/2017 vom 30. Oktober 2017 E.
1.3.2, in: SVR 2018 AHV Nr. 4 S. 9, ist hier nicht einschlägig, da die genannte Erwägung
weder für den Ausgang des dortigen Verfahrens entscheidend war noch eine abschliessende
Beurteilung in Bezug auf Art. 12 Abs. 2 AHVG enthält. Das Urteil verweist in Erwägung
1.3.2 auf BGE 114 V 65 E. 3a S. 70 und EVGE 1960 S. 304 E. 2. In beiden zitierten
Entscheiden wurde ausgeführt, dass gemäss Art. 12 Abs. 2 AHVG alle Arbeitgeber
beitragspflichtig seien, die in der Schweiz eine Betriebsstätte hätten. Sollte dem Urteil
9C_250/2017 E. 1.3.2 etwas anderes entnommen werden können, ist daran nicht
festzuhalten.

E. 7.3
Mit Blick auf das Gesagte kann demnach offen bleiben, ob die Beschwerdegegnerin eine
Betriebsstätte der Rasier Operations B.V. ist oder nicht, denn so oder anders kann hier keine
Beitragspflicht der Beschwerdegegnerin aus Art. 12 Abs. 2 AHVG hergeleitet werden. In
diesem Zusammenhang ist auch auf die Frage nicht näher einzugehen, ob der Begriff der
Betriebsstätte AHV-rechtlich restriktiv oder extensiv resp. zeitgemäss (er) auszulegen ist.
Das kantonale Gericht wies zu Recht darauf hin, dass die Beschwerdegegnerin als eine
rechtlich unabhängige Gesellschaft nicht für die Verbindlichkeiten der Rasier Operations
B.V. hafte. Denn die rechtliche Selbstständigkeit juristischer Personen ist zu beachten, es
sei denn, sie wird im Einzelfall rechtsmissbräuchlich geltend gemacht ( BGE 132 III 489 E.
3.2 S. 493). Dies wird von der Ausgleichskasse nicht vorgebracht und ist auch nicht
ersichtlich. Gleichzeitig kann offen bleiben, ob in Bezug auf die UberPop-Fahrer überhaupt
eine Erwerbstätigkeit im Sinne des AHV-Rechts vorliegt (vgl. THOMAS
GÄCHTER/MICHAEL E. MEIER, a.a.O., Rz. 13 S. 6) und falls ja, ob diese Fahrer als
selbstständig oder unselbständig Erwerbende zu qualifizieren wären. Ebenso muss die
Stellung der Rasier Operations B.V. als mögliche Arbeitgeberin der UberPop-Fahrer (im
Falle gegebener Unselbstständigkeit) nicht geklärt werden. Dabei ist auf die (hängigen)
Fälle vor dem kantonalen Gericht (insbesondere AB.2020.00045 und AB.2020.00044)
hinzuweisen, in denen die hier offen gelassenen Fragen (insbesondere die mögliche
Arbeitgeberstellung der niederländischen Uber-Unternehmen) zu beantworten sein werden.
Von einer Rückweisung an die Vorinstanz im Sinne des Subsubeventualantrages (vgl.
Sachverhalt lit. C) ist daher abzusehen.

E. 8
Die Beschwerde ist unbegründet und der vorinstanzliche Entscheid zu bestätigen.

E. 9
Bei diesem Ergebnis erweist sich das subeventualiter gestellte Gesuch der Ausgleichskasse
um Sistierung des bundesgerichtlichen Verfahrens bis zum Abschluss des vorinstanzlichen
Verfahrens AB.2020.00045 (vgl. Sachverhalt lit. C) als gegenstandslos.



E. 10
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend werden die Gerichtskosten der Ausgleichskasse
auferlegt ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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